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COVID 19- Schutz- u. Handlungskonzept Abteilung Tennis / Ballino SV Gablingen 
 



Das Schutz- und Handlungskonzept der Abteilung Tennis / Ballino des SV Gablingen 
basiert auf den Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV, DTB und der sechsten 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020 
sowie der Verordnung zur Änderung der Sechsten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und dem Statement zu den aktuellen Corona-
Entwicklungen vom 29.08.2020. 
 
Wer gegen die im folgenden Schutz- und Handlungskonzept in Verbindung mit staatlichen 
Vorgaben gravierend oder wiederholt verstößt, wird von den Hygienebeauftragten oder 
einer anderen Person, die das Hausrecht hat, der Halle verwiesen. 
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche 
Risikoabwägung selbst treffen. 
 
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 
 
Vor und nach dem Training (z.B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung 
und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als 
auch im Outdoor-Bereich Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, 
Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 
 
Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 
und die Teilnahme am Training untersagt. 
 
Bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme am Training und das Betreten der 
Mehrzweckhalle Gablingen untersagt: 

 Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsweh) 
 Erhöhte Körpertemperatur/Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust 
 Ebenso bei Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein 

Verdacht auf eine SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde. 
 
Mindestens 1,50 Meter Abstand halten. 
Der Zugang zur Halle erfolgt über den Eingang Mittagsbetreuung, bitte nur mit Mund-
Nase-Schutz betreten und wenn möglich schon in Sportkleidung. 
Tasche, Jacke und Getränk bitte am Rand der kleinen Turnhalle mit dem 
Sicherheitsabstand von 1,50 m ablegen und den Platz – auch mit Abstand 1,50 m – 
einnehmen. 



Während des Trainings in der Halle bestehen die Abstandsregeln nicht mehr. Dessen 
ungeachtet sollte weiterhin versucht werden, wo immer möglich einen Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. Während des Trainings kann auf das tragen der Maske verzichtet 
werden! 
 
Der Ausgang befindet sich über dem Eingang Mittagsbetreuung. Beim Verlassen der Halle 
ist ein Mund-Nase-Schutz vorgeschrieben. Die Halle wird zügig hintereinander im Abstand 
von 1,5 Meter verlassen. 
 
Anwesenheit und Erreichbarkeit im Infektionsfall 
Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der 
Trainer/Übungsleiter hat stets feste Trainingsgruppen. 
Unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygienekonzept 
Sport für das Training in festen Gruppen darf mit Körperkontakt trainiert werden. Die Daten 
(Name, Wohnort, Telefonnummer – unter der man jederzeit erreichbar ist) werden bei 
jeder Trainingsstunde erfasst. Dazu führen wir eine Liste der anwesenden Spieler/innen. 
Diese vertraulichen Daten werden nach 4 Wochen wieder vernichtet. Zur 
Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion ist dies sehr wichtig. 
 
Hygieneregeln für den Eingangsbereich der Mittagsbetreuung 
Aktuell sind 7 Personen für diesen Bereich zugelassen. Sollte es zu kurzen Wartezeiten 
kommen, bitte in diesem Bereich auch die 1,5 Meter Abstand einhalten. Dies gilt es 
unbedingt zu beachten. Deshalb lieber schon in Sportkleidung kommen. Nicht zu früh, 
damit ihr nicht zu lange in der Warteschlange stehen müsst. 
 
Hygienemaßnahmen umsetzen 
Beachtet bitte unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen Vorschriften 
zur Hygiene (Händewaschen, Niesen/Husten in Armbeuge, etc.). 
 

 Zum Betreten bzw. Verlassen der Halle ist ein Mund-Nase-Schutz vorgeschrieben. 
 Trainer/innen und Spieler/innen waschen bzw. desinfizieren sich vor und nach dem 

Training die Hände. Vor und nach jedem Training müssen die Bälle ebenfalls 
desinfiziert werden. 

 Jede/r Spieler/in nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche 

 Es wird jederzeit eine gute Belüftung des Spielortes gewährleistet (alle Fenster 
werden gekippt). 

 Die verwendeten Sportgeräte werden von dem Trainer gereinigt und desinfiziert. 
Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 

z.B. wer eine Turnmatte von der Halle benutzt ist verpflichtet, diese danach zu reinigen 
und zu desinfizieren. 

 Es soll nur die Toilette von der Mittagsbetreuung benutzt werden. Nach Benutzung 
sind die Hände zu waschen. Die Toilette wird regelmäßig gereinigt bzw. desinfiziert. 
Es darf sich jeweils nur eine Person in dem Sanitärraum aufhalten. 

 Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel werden vom Trainer in ausreichendem Maß 
zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 
 



Belüftung der Indoorsportanlagen 
Unsere Indoorsportanlagen werden alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender 
Frischluftaustausch stattfinden kann. 
D. h. wir trainieren wie folgt: 
Mittwochs 17 – 18 Uhr 
Donnerstags 17.30 – 18.30 Uhr 
 
In der Mehrzweckhalle Gablingen sind die zentralen Maßnahmen ausgehängt. Die 
Hygienebeauftragten informieren zudem die Tenniskinder, Trainer*innen, Funktionäre und 
alle anderen Beteiligten über das Schutz- und Handlungskonzept und die konkrete 
Umsetzung durch den SV Gablingen Abteilung Tennis  Das Schutz- und 
Handlungskonzept wird auch auf der Homepage des SV Gablingen 
(www.sv-gablingen.de) veröffentlicht. 
 
Die Halle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer/innen oder 
Spieler/innen am Training beteiligt sind. 
 
Trotz den ganzen Hygienemaßnahmen und Regeln freue ich mich auf eine tolle 
Winterrunde mit Euch. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Nils Bukow (Übungsleiter / Trainer) und 
Marc Kestner (Vorsitzender Abteilung Tennis) 
Gablingen, 01.10.2020 


